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Übergangszeit von einem halben Jahr nicht entfernt werden. Es ist so 
durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 

 
(5) Brachflächen oder sonstige ungenutzte Grünlandflächen, insbesondere solche 

innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, sind durch Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte durch regelmäßige Pflegemaßnahmen (z.B. durch Mahd, 
Beweidung, ggf. Entbuschung) so zu pflegen, dass der offene Charakter erhalten 
bleibt und einer Gefährdung der Allgemeinheit durch Vermüllung und Gefährdung 
der Verkehrssicherheit vorgebeugt wird. 

 
§ 5 Tiere 

 
(1) Jeder Tierhalter ist verpflichtet, seine Tiere so zu halten, dass eine Gefährdung 

oder eine Belästigung der Anwohner oder sonstiger Personen sowie eine 
Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen werden. 

 
(2) Der Tierhalter bzw. Tierführer ist verpflichtet, Verunreinigungen durch Tiere auf 

Verkehrsflächen und in Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Stadtordnung zu 
vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen. Er hat dafür geeignete Materialien 
mitzuführen. Der Tierkot ist über den Hausmüll oder öffentlich aufgestellte 
Abfallbehälter zu entsorgen. 

 
(3) Hunde dürfen auf Verkehrsflächen gemäß § 2 Abs. 1 der Stadtordnung nur 

angeleint geführt werden. Auf den als Hundeauslaufgebiet gekennzeichneten 
Flächen besteht aufgrund § 3 Abs. 2 Hundehalterverordnung des Landes 
Brandenburg keine Leinenpflicht. 

 
(4) Das Füttern von herrenlosen Tieren ist nur mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde gestattet. 

 
§ 6 Branitzer Park (Einzeldenkmal) 

 
Zur Erhaltung des denkmalgeschützten Parkbereiches und zum Schutz der Besucher 
hat sich jeder in den Anlagen und Verkehrsflächen des Branitzer Parks so zu verhalten, 
dass Andere nicht gefährdet, geschädigt, behindert oder belästigt werden. 

Neben den in § 3 aufgeführten Verhaltenspflichten, den in § 4 genannten 
Anliegerpflichten sowie den in § 5 beschriebenen Tierhalterpflichten ist im Parkbereich 
gemäß Lageplan (Anlage II) insbesondere untersagt: 

- die gekennzeichneten Wege zu verlassen, 

- Fahrrad zu fahren, mit Ausnahme des Versorgungsweges zwischen Branitzer 
Torhaus und Gutsökonomie, 

- sonstige technische Fortbewegungsmittel zu benutzen (Segway, E-Scooter, 


